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1Die Bayerische Staatsregierung, der Landesverband und die Israelitische Kultusgemeinde München und 
Oberbayern werden sich zur Regelung von Angelegenheiten, die die beiderseitigen Interessen berühren, 
miteinander ins Benehmen setzen. 2Sie werden etwaige Meinungsverschiedenheiten auf freundschaftliche 
Weise ausräumen.


